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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 021/2024 

Dezernat I - Finanzen, Zentrales Management & 

Bildung 

05.02.2024 

Fachbereich Planung & Bau 

Verfasser/-in Bobert, Ute 

Telefon 07621 410-1300  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 21.02.2024 

Kreistag öffentlich 06.03.2024 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Sanierungsstrategie Klimaneutrale Verwaltung 2030 
 

Beschlussvorschlag  

 
 Die Verwaltung wird beauftragt, den Gremien für die Haushaltsberatungen zu den 
kreiseigenen Liegenschaften Maßnahmen- und Budgetvorschläge entsprechend der in 
dieser Vorlage dargestellten Priorisierung und unter Berücksichtigung der Finanzlage 
zu unterbreiten. 
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt 1 Finanzen & Zentrales Management 

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement 

Produkt(e) 11.24.02 Die Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude wird 
kontinuierlich gesteigert durch Reduzierung des 
Energieverbrauchs, durch bauliche Maßnahmen, 
Optimierung der Energieversorgung und Lüftung. 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

  

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

  

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €              

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2022 2023 2024 2025 ab 2026 
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  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 

P
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2022 2023 2024 2025 ab 2026 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

P
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Der Landkreis strebt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Zukunftsstrategie 
die Klimaneutrale Verwaltung bis 2030 an. Klimaneutralität der Verwaltung ist Teil der 
Gesamtstrategie hin zu einer klimaneutralen Region bis zum Jahr 2040. Einer der größ-
ten Herausforderungen zur Erreichung des Zieles der klimaneutralen Verwaltung ist die 
energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften sowie die Umstellung der 
Wärmeversorgung auf regenerative Energien.  
 

Eine wichtige Grundlage dafür ist eine detaillierte Bestandsaufnahme sowie die vom 

Kreistag angenommene umfangreiche Energieleitlinie, die neben Vorgaben zu Neu-

bauprojekten auch konkrete Vorgehensweisen für die Sanierung der Gebäude vorgibt 

(siehe Vorlage Nr. 116/2023).  Eine Bewertung der Liegenschaften hinsichtlich des 

CO2 Ausstoßes wurde beauftragt. Auf dieser Basis hat die Verwaltung für alle Liegen-

schaften (ohne die Heime) eine Grobkostenschätzung erarbeitet, um eine erste Ein-

schätzung der zu erwartenden Kosten für die energetische Sanierung, aber auch für die 

immer damit in Zusammenhang stehende Abarbeitung des Sanierungsstaus der Ge-

bäude vorlegen zu können. Mit diesen Grundlagen ist eine fachlich fundierte Priorisie-

rung der Liegenschaften möglich. 

Das gewählte Vorgehen soll hier anhand von Beispielen verständlich gemacht werden. 

Anhand der nachfolgend beispielhaft gezeigten Erfassung ist eine Priorisierung als 

auch eine Grobkostenermittlung möglich. Dieses Vorgehen soll auch auf die Gebäude 

des Eigenbetriebs Heime ausgedehnt werden. 

Folgendes wurde bisher erarbeitet: 
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 Erarbeitung einer Bewertungsmatrix für alle eigenen Liegen-

schaften als Grundlage einer Grobkostenschätzung 
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 Grobkostenabschätzung anhand der Zustandseinschätzung 

über Vergleichsobjekte nach BKI 
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 Priorisierung der Sanierungsvorhaben 

Priorisierte Projekte wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. So zum Beispiel 

den Aspekten des Sanierungsbedarfs der Gebäudehülle, des allgemeinen Gebäudezu-

stands, Überschreitung der Betriebsdauer der Heizungsanlagen mit fossilen Brennstof-

fen etc. 

Geplante Neubauprojekte sind in nachfolgender Auflistung nicht enthalten (Ausnahme 

ist der Bau A der GWS Lörrach, die Kreissporthalle ist als Sanierungsprojekt betrachtet) 

 

 GWS Lörrach, Bau D – in Bearbeitung (z.Z. LP 5 und 6) 

 GWS Lörrach, Bau A – in Vorplanung 

 Kreissporthalle Lörrach (hier als Sanierung betrachtet – jedoch Neubau 

empfehlenswert, da Raumbedarf der KFS und MPS vom RP Freiburg be-

stätigt wurde und als Aufstockung der Kreissporthalle sinnvoll umgesetzt 

werden könnte) 

 GWS Rheinfelden Hauptgebäude – in Bearbeitung (z.Z. LP 8) 

 Helen-Keller-Schule Maulburg 

 Helen- Keller-Schulkindergarten 

 BSZ Schopfheim Wärmeversorgung – Konzepterstellung beauftragt 

 BSZ Schopfheim Bau D (Bauwerkstatt) – Sanierungsfahrplan in Bearbei-

tung 

 Sporthalle Rheinfelden 

 Haus Entenbad – Machbarkeitsstudie in Bearbeitung 

 Haus 1, Palmstraße 3 – Machbarkeitsstudie in Bearbeitung 
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 Zusammenfassung der Gebäudekosten 

 

 
 

Die Gesamtkosten der priorisierten Projekte betragen (nach heutigen Baupreisen, also 

zuzüglich des künftigen Baukostenpreisindexes und ohne Heime gerechnet) 123,3 Mio 

€ (siehe Anlage 1) 

Alle weiteren Liegenschaften ohne Heime würden ein Budget (nach heutigen Bauprei-

sen, also zuzüglich des künftigen BKI) 59,89 Mio € benötigen (siehe Anlage 2). 

 

Die dargestellten Gebäudekosten erhöhen sich um den jährlichen Baukostenindex, 

somit führt jede Verschiebung der Baumaßnahmen zu höheren Baukosten. 
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 Darstellung des nötigen Personalbedarfes  

 

 
 

Die vorstehende Darstellung zeigt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Personalbe-

darfs zur pünktlichen Umsetzung der Bauvorhaben ab 2025 (Steigerung auf 5 zusätzli-

che VZÄ bis 2027) 

 

Der dargestellte Zeitplan der Umsetzung der Bauvorhaben orientiert sich am Ziel 2030 

bzw. inklusive aller Liegenschaften bis 2040. 

Der Sanierungsplan soll jährlich entsprechend der Haushaltslage angepasst werden. 

Dabei wird bei allen anstehenden Bauvorhaben nach wirtschaftlichen Synergien ge-

sucht, um energetische Sanierungen und den Ausbau der PV Anlagen mit voranzutrei-

ben. 
  
 

 
  

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Alexander Willi 
Dezernent  

 
 
 
Anlage 1: Grobkostenschätzung des Sanierungsbedarfs der priorisierten Liegenschaften 
Anlage 2: Grobkostenschätzung des Sanierungsbedarfs der sonstigen Liegenschaften 
 


